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Bebauungsplan Nr. 399

1. Änderung

für den Bereich

"Schuckertstraße"

Übersichtskarte M 1: 10.000

M 1:1000
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gezeichnet

geprüft
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Planblatt mit zeichnerischen und

textlichen Festsetzungen,

Zeichenerklärungen,

Hinweise, Verfahrensvermerken

sowie Satzung

Änderungen Datum Name
Verfahrensstand

geänderter ENTWURF

Fürth, den

Verfahrensvermerke (beschleunigtes Verfahren gem. § 13a BauGB)

Der Stadtrat von Fürth hat in der Sitzung am 02.07.2008 die Änderung des Bebauungsplanes beschlossen.

Der Änderungsbeschluss wurde durch Amtsblatt Nr. 15 vom 30.07.2008 ortsüblich bekannt gemacht.Da es

sich um einen Bebauungsplan für Maßnahmen der Innenentwicklung handelt und die Voraussetzungen § 13a

Abs. 1 Nr. 1 BauGB erfüllt sind, kann das beschleunigte Verfahren gem. § 13a BauGB angewandt werden. In

der Bekanntmachung erfolgte der Hinweis, dass das beschleunigte Verfahren ohne Durchführung einer

Umweltprüfung erfolgt.

Die vorgezogene Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB wurde in dem Zeitraum vom 23.04.2008 bis

13.05.2008 durchgeführt.

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und Anhörung

für den Vorentwurf des Bebauungsplans hat in der Zeit vom 13.04.2017 bis 16.05.2017 stattgefunden.

Der Bebauungsplan ist mit Beschluss des Bau- und Werkausschusses vom 11.07.2018 als Entwurf

beschlossen worden. Der Entwurf zur Änderung des Bebauungsplanes wurde mit Begründung über die Dauer

von 1 Monat gemäss § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 15.08.2018 bis  25.09.2018 öffentlich ausgelegt.

Der geänderte Entwurf des Bebauungsplans ist mit Beschluss des Bau- und Werkausschusses

vom            beschlossen worden. Der geänderte Entwurf zur Änderung des Bebauungsplanes wurde mit

Begründung über die Dauer von 1 Monat gemäss § 4a Abs. 3 BauGB i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit

vom            bis            erneut öffentlich ausgelegt.

Fürth, den           

Stadt Fürth

Baureferat

Lippert

Stadtbaurätin

___________________________________________________________________________

Die Stadt Fürth hat mit Beschluss des Stadtrates vom            die Änderung des Bebauungsplanes gemäß

§ 10 BauGB als Satzung beschlossen.

Fürth, den           

Stadt Fürth

Dr. Thomas Jung

Oberbürgermeister

___________________________________________________________________________

Die Änderung des Bebauungsplanes Nr. 399 "Schuckertstraße" in der Fassung vom .........2019 ist mit der

Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses im Amtsblatt der Stadt Fürth Nr.       vom            gem.

§ 10 BauGB in Kraft getreten. Die Änderung des Bebauungsplanes mit Begründung und den weiteren

Anlagen kann gemäss § 10 BauGB jederzeit eingesehen werden.

Fürth, den           

Stadt Fürth

Dr. Thomas Jung

Oberbürgermeister

WA

Festsetzungen durch Planzeichen:

(gem. Planzeichenverordnung - PlanZV)

1.  Art der baulichen Nutzung

Allgemeines Wohngebiet

 i.S.d. § 4 BauNVO

1,2

0,4

2.  Maß der baulichen Nutzung

max. Geschossflächenzahl

(GFZ) als Höchstmaß, z.B. 1,2

max. Grundflächenzahl (GRZ)

als Höchstmaß, z.B. 0,4

Hinweise durch Planzeichen

Flurstücksgrenzen (Bestand)

Flurnummer

Vorschlag Bebauung

(Hauptgebäude/Nebengebäude)

best. Bebauung

3.  Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

5. Grünflächen

6. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen

     zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

zu pflanzende neue Bäume

ohne Ortsbestimmung

0,4

WA 1

1,2

7. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen

Geltungsbereiches des

Bebauungsplanes

Geschossflächenzahl (GFZ)

z.B. 1,2

Art der Nutzung

z. B. allgemeines Wohngebiet mit

Nummerierung des Baufeldes, z.B.  Baufeld WA1

Grundflächenzahl (GRZ)

z.B. 0,4

Nutzungsschablone

LS

20.00

Bemaßung in Meter

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

WO Max=66

F:\ROSSTAL\DVW\DVW17797_BP Schuckertstraße\Bebauungsplan\3_erneute Auslegung\FUE_BP399_Schuckertstraße_gEW_0_Planblatt_190325 - Ein Ordner\FUE_BP399_Schuckertstraße_gEW_0_Planblatt_190325.dwg

Umgrenzung der Flächen für

Nutzungsbeschränkungen oder für

Vorkehrungen zum Schutz gegen

schädliche Umwelteinwirkungen im

Sinne des Bundesimmissions-

schutzgesetzes, hier Schallschutz

Stuttgarter Straße 37

90574 Roßtal

Tel. 09127 - 95 96 0

Fax 09127 - 95 96 95

info@christofori.de

öffentliche Verkehrsflächen

besonderer Zweckbestimmung:

- verkehrsberuhigter Bereich

WH = min. 11,00 m

mind. erf. Wandhöhe mit Angabe in

Meter über festgesetzter Bezugshöhe

(z.B. 11,00 m)

Lärmschutzmaßnahmen

gem. textlichen Festsetzungen erforderlich

max. zulässige Anzahl von Wohnungen,

z.B. 66 Wohnungen

Umgrenzung von Flächen für

Nebenanlagen, Stellplätze,

Garagen und Gemeinschafts-

anlagen, hier: Flächen für

Stellplätze, Carports, Garagen

und Parkgaragen

WH = max. 12,75 m

max. zul. Wandhöhe mit Angabe in

Meter über festgesetzter Bezugshöhe

(z.B. 12,75 m)

PG

nur Parkgarage zulässig

Baugrenze

PG

Errichtung einer

Parkgarage zulässig

P&P Projekt ZWÖLF GmbH

bearbeitet durch:

im Auftrag von:

private Grünfläche

INGENIEURBÜROCHRISTOFORI UND PARTNERVermessungPlanung Bauleitung

INGENIEURBÜRO

CHRISTOFORI UND PARTNER

Vermessung Planung Bauleitung

ST

nur Errichtung von

Stellplätzen zulässig

CP

nur Errichtung von Stellplätzen

und Carports zulässig

best. Baum, Rodung zulässig

GA

nur Errichtung von Carports

oder Garagen zulässig

WO Max=66

max. zulässige Anzahl von

Wohnungen,

z.B. 66 Wohnungen

Sammelstelle für Abfälle

(Müllbox) geplant

max. Anzahl zul. Vollgeschosse,

z.B. III [drei] Vollgeschosse

III

III

max. 3 Vollgeschosse zulässig III+PH

max. 3 Vollgeschosse plus

darüberliegender Penthaus-

ebene als Vollgeschoss

zulässig

TZ

gepl. Technikzentrale

(z. B. Blockheizkraftwerk)

Brücke

gepl. Verbindungsbauwerk zur fußläufigen

Erschließung Parkgarage(allseitig

geschlossenes Brückenbauwerk)

FH =11,50 m

max. zulässige Firsthöhe mit

Angabe in Meter über festgesetzter

Bezugshöhe (z.B. 11,50 m)

TH = 7,50 m

max. zulässige Traufhöhe mit

Angabe in Meter über festgesetzter

Bezugshöhe (z.B. 7,50 m)

a max = 72,5 m

abweichende Bauweise mit

Angabe der max. Länge der

baulichen Anlage in Meter

(z.B. 72,5 m)

a max = 72,50 m

FH = 11,50 m

TH  = 7,50 m

291,25 m ü. NN

Festsetzung zur Höhe der baulichen Anlage,

z. B. Firsthöhe max. 11,50 m, Traufhöhe max. 7,50 m,

Bezugshöhe für zulässige Höhen der baulichen

Anlage mit Höhenangabe über Normal Null, z.B.

291,25 m ü. NN

Festsetzung zur Bauweise, z. B. abweichende Bauweise

mit max. Länge von 72,50 m für bauliche Anlagen

291,25 m ü. NN

Bezugshöhe für zulässige

Höhen der baulichen Anlagen

mit Höhenangabe über Normal

Null (DHHN12),

z.B. 291,25 m ü. NN

gepl. privater Spielplatz

Ein- bzw. Ausfahrt für gepl.

Parkhaus

öffentliche Parkflächen

Vorschlag Flächenzuordnung

Wohneinheiten mit Wegeflächen

Textliche Festsetzungen

1. Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden

Pro Baufenster ist max. die im zeichnerischen Teil jeweils festgesetzte Anzahl von Wohnungen zulässig.

(§9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

2. Bauweise

In den Baufenstern WA 1 - WA 5 gilt die offene Bauweise. Im Baufenster WA 6 gilt die abweichende

Bauweise mit max. Gebäudelänge für bauliche Anlagen von max. 72,50 m. In den Baufenstern

WA 1 - WA 5 wird die offene Bauweise auf die Errichtung von Reihenhäusern und im Baufenster WA 6

die Bauweise auf die Errichtung von Mehrfamilienhäusern (Geschosswohnungsbau) beschränkt.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 Abs. 2 BauNVO)

3. Überbaubare Grundstücksfläche

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans durch

Baugrenzen definiert. Diese bilden die Baufenster. Die festgesetzten Baugrenzen dürfen gem.

§ 23 Abs. 3 BauNVO durch Terrassen um eine Tiefe von  bis zu 3,0 m überschritten werden. Im Bereich

WA 1 - WA 5 sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche max. drei sonstige Nebenanlagen

gem. § 14 BauNVO bis max. 4,00 m² Einzelgröße je Nebenanlage (z. B. Gartenbox oder Gartenhaus,

Vorgartenschrank, Terrassenschrank, u.ä.) je Wohneinheit zulässig.

.

Nebenanlagen für Fahrradstellanlagen, Abfallsammelstellen, Verbindungs- und Querungsbauwerke

sowie technische Anlagen (z. B. Blockheizkraftwerk) sind auch außerhalb der festgesetzten

überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

Im Bereich der Baufenster WA 1 - WA 5 ist die Gesamtfläche der zuvorgenannten Anlagen auf max.

50 m² je Baufenster begrenzt.

Im Bereich des Baufensters WA 6 sind zuvor genannte Anlagen bis zu einer Gesamtfläche von max. 100

m²,  bezogen auf das Baufenster, zzgl. oberirdisches Querungsbauwerk zulässig. Bei oberirdischen

Querungsbauwerken im Bereich geplanter Verkehrsflächen ist eine lichte Durchfahrtshöhe von mind.

4,50 m über Oberkante Fahrbahn freizuhalten.  Lärmschutzwände sind außerhalb der überbaubaren

Flächen zulässig.

(§ 9 Abs. 1. Nr. 2 BauGB i.V.m. § 14 BauNVO und § 23 BauNVO)

4. Zulässige Wandhöhen

Die festgesetzten max. zulässigen Wandhöhen dürfen durch Aufbauten technischer Anlagen sowie

Aufzugsüberfahrten auf den Dachflächen um max. 1,50 m. überschritten werden.

5. Pflanzmaßnahmen auf den Baugrundstücken

Für die Bepflanzung sind autochtone (standortheimische) Baum- und Straucharten zu verwenden.

Baufenster WA 1 - WA 5:

Die Gartenflächen der Reihenhäuser sind mit kleinen bis mittelgroßen Sträuchern zu bepflanzen. Bei

den Sträuchern sind standortgerechte, heimische Laubgehölze, vorrangig gemäß Pflanzenliste C, in

einer Pflanzqualität von mind. 2xv, oB /mB, H 60-100 cm zu verwenden. Die Einfriedung der

Gartenflächen hat über Anlage von geschnittenen Hecken in Arten, vorrangig gemäß Pflanzenliste C, mit

einer Pflanzqualität von mind. He 2xv mB /oB H 100-125 cm zu erfolgen. Die maximale Höhe der

Hecken darf 2,00 m nicht überschreiten.

Baufenster WA 6:

Die im Plan dargestellten zu pflanzenden Bäume (ohne örtliche Festsetzung) sind als Hochstämme zu

pflanzen. Es sind standortgerechte, heimische Laubbäume vorrangig gemäß Pflanzenlisten A und B zu

verwenden und dauerhaft zu erhalten. Alternativ sind auch heimische, wurzelechte Obstbäume (mind.

Hochstämme 3xv StU 16-18) gemäß Pflanzenliste B zulässig. Innenhöfe und Gehwege sind mit

Heckenstrukturen oder Strauchpflanzungen vorrangig gem. Pflanzlisten C und E angemessen

einzugrünen bzw. zu durchgrünen.

Bereich von Stellplatzanlagen:

Die Stellplatzanlagen sind mit standortgerechten, heimischen Bäumen entsprechend der zeichnerischen

Festsetzungen zu durchgrünen. Sie sind als Hochstamm mind. 3xv, mDB, StU 18-20 gemäß

Pflanzenliste A sowie geeignete Laubbäume entsprechend GALK-Straßenbaumliste, zu pflanzen und

dauerhaft zu erhalten. Als Puffer zwischen Stellplätzen und Gehwegen ist sind begleitende Hecken- und

Strauchstrukturen gemäß Pflanzlisten C und E zu verwenden.

Private Gehwege

Private Gehwege sind angemessen durch Anlage von begleitenden Hecken- und Strauchstrukturen

vorrangig gemäß Pflanzlisten C und E einzugrünen.

Für alle Baufenster gilt:

Sämtliche festgelegte Baumpflanzungen (ohne örtliche Festsetzung) sind dauerhaft zu pflegen und zu

erhalten und nach Abgang gemäß der Qualitätskriterien dieses Bebauungsplanes und seinen

grünordnerischen Festsetzungen zu ersetzen. Die Vorgaben der „Ausführungsstandards für

Baumpflanzungen der Stadt Fürth“ in aktueller Fassung, insbesondere bezüglich der Mindestbreiten von

Baumpflanzungen innerhalb von Pflanzstreifen, sind einzuhalten.

Bei Baumpflanzungen im Bereich von Bahnanlagen ist darauf zu achten dass keine durch Windbruch

oder Windwurf gefährdeten Arten verwendet werden. Ein ausreichender Abstand zu den Bahnanlagen

ist vorzusehen. Der Abstand ist durch regelmäßige Schnittmaßnahmen dauerhaft zu gewährleisten.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB)

6.  Dachbegrünung

Im Bereich des Baufensters WA 6 sind Flachdächer als extensives Gründach mit einer Substratschicht

von mind. 8 cm als "Steinrosenflur",  bevorzugt unter Verwendung von Arten gemäß Pflanzliste F und

ggf. Einbringung von geeigneten Leguminosen / Kräutern und Gräsern ,herzustellen und zu erhalten.

(§9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB)

7.  Versiegelungsbeschränkung

Stellplätze (St) sowie die Zufahrten zu Garagen(Ga) und Carports (Cp) sind nur in wasserdurchlässiger

Ausführung (sickerfähiger Bauweise) zulässig.  Als wasserdurchlässig gelten Pflaster mit mind. 30%

Fugenanteil. (z.B.: Rasengittersteine oder Schotterrasen).

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Örtliche Bauvorschriften

1. Dachform, -farbe, -neigung

Im Bereich WA 1 - WA 5 sind nur Satteldächer zulässig. In den Bereichen WA 6 sowie „PG“

(Parkgarage) sind nur Flachdächer und flach geneigte Pultdächer zulässig.

Für Satteldächer sind nur rote, rotbraune und anthrazitfarbene Dachziegel bzw. -steine zulässig.

Glasierte, glanz- und edelengobierte Dacheindeckungsmaterialien sind unzulässig.

Im Bereich WA 1 - WA 5 sind Dachneigungen mit 32° - 40° zulässig. In den Bereichen WA 6 und  sind

Dachneigungen von 0° bis max. 5° zulässig.

Ausgenommen von dieser Vorschrift sind untergeordnete Bauteile, Wintergärten, Garagen, Carports und

sonstige Nebenanlagen.

(§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. Art 81 Abs. 2 BayBO)

2. Gestaltung von Doppelhaushälften, Reihenhäusern und Nebenanlagen

Doppelhaushälften und Reihenhäuser sowie aneinander gebaute Garagen und Carports sind im

Erscheinungsbild aufeinander abzustimmen. Sie sind mit identischer Dachneigung, gleichem

Dachüberstand sowie derselben Traufhöhe zu errichten. Ein bestehendes oder genehmigtes Haus bzw.

eine bestehende oder genehmigte Garage oder ein Carport auf dem Nachbargrundstück setzen

zwingende Vorgaben. Horizontale Versätze sind bis zu einer Höhe von 0,75 m zulässig.

(§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. Art 81 Abs. 2 BayBO)

3. Einfriedungen

Einfriedungen zu den Grundstücksgrenzen sind bis zu einer Höhe von 1,50 m (einschl. Sockel) zulässig.

Einfriedungen und Abgrenzungen im Sondereigentum dürfen eine max. Höhe von 1,50 m nicht

überschreiten. Im Vorgartenbereich sind keinerlei Zäune zulässig. Sicht- und Trennschutzwände im

Terrassenbereich sowie Vorgartenschränke dürfen max. 4,00 m lang und max. 2,60 m hoch sein.

Zu den angrenzenden Bahnflächen ist eine Einfriedung mit einer Höhe von mind. 1,60 m und einer max.

Höhe von 4,50 m über Gelände zu errichten. Die Einfriedung muss in Höhe und Zustand geeignet sein,

den Zugang zu den Bahnflächen für Unbefugte auszuschliessen. Weiterhin ist ein unbeabsichtigtes

Abrollen von Fahrzeugen auf die angrenzenden Bahnflächen zu verhindern. Soweit die erforderliche

Einfriedung an sich die Vorgaben an das Verhindern eines unbeabsichtigten Abrollens von Fahrzeugen

nicht erfüllt, sind ergänzend passive Schutzeinrichtungen entlang der östlichen Grundstücksgrenze im

Bereich der geplanten Verkehrsanlage herzustellen.

Im Bereich der Ausgleichsfläche für Zauneidechsen sind nur sockellose Einfriedungen zugelassen.

(§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. Art 81 Abs. 2 BayBO)

Textliche Hinweise

1. Gesetze, Normungen, DIN-Vorschriften

Die in den Unterlagen zum Bebauungsplan benannten Gesetze, Normen (insb. DIN-Normen) und

technischen Baubestimmungen können während der allgemeinen Dienststunden des

Stadtplanungsamtes, Sachgebiet Bebauungsplan im Technischen Rathaus der Stadt Fürth,

Hirschenstraße 2, Ebene 2.2, eingesehen werden.

2. Denkmalschutz:

Bau- und Bodendenkmäler sind im Planungsgebiet nicht bekannt. Das Vorkommen archäologischer

Spuren im Planungsgebiet kann aber für den gesamten Geltungsbereich grundsätzlich nicht

ausgeschlossen werden. Bei Auffindung von Bodendenkmälern (u. a. auffällige Bodenverfärbungen,

Holzreste, Mauern, Metall- oder Kunstgegenstände etc.) sind unmittelbar  gemäß der geltenden

Meldepflicht die untere Denkmalschutzbehörde der Stadt Fürth, Technisches Rathaus, Hirschenstraße

2, 90762 Fürth, Tel. 0911/974-3164 oder das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, Burg 4, 90403

Nürnberg, Tel.0911/235 85-0 zu verständigen.

3. Altlasten:

Die Teilfläche zwischen Alfred-Nobel-Straße und Schuckertstraße des Planungsgebietes ist als

Altlastenverdachtsfläche (Nr. 175.1) bei der Stadt Fürth registriert. Alle Planungen sind daher mit den

zuständigen Fachbehörden bei der Stadt Fürth abzustimmen. Grundsätzlich wird darauf hingewiesen,

dass beim Auftreten von Altlastenverdachtsflächen oder schädlichen Bodenveränderungen und

-verunreinigungen umgehend, d.h. ohne schuldhaftes Verzögern, die zuständigen Fachstellen bei der

Stadt Fürth sowie am Wasserwirtschaftsamt Nürnberg zu informieren sind und die weitere

Vorgehensweise abzustimmen ist.

4. Erschütterungsschutz

Das Plangebiet grenzt im Osten an die Bahnlinie Nürnberg- Bamberg an. Aufgrund der Nähe zu den

Bahnanlagen können Erschütterungsimmissionen an den geplanten Wohngebäuden nicht

ausgeschlossen werden.  Für das Planungsgebiet wurde daher ein Erschütterungsschutzgutachten

erstellt (Schwingungs- und Erschütterungsschutz, Messung von Erschütterungseinwirkungen durch

Schienenverkehr im Bereich des geplanten Neubaus, Prognoseberechnung für den geplanten Neubau

einschließlich Beurteilung gemäß DIN 4150-2, erstellt durch Wolfgang Sorge Ingenieurbüro für

Bauphysik GmbH & Co. KG, Nürnberg, Bericht Nr. 13943.1b vom 20.11.2017).

Die Maßgaben des Gutachtens sind in den Festsetzungen des Bebauungsplans berücksichtigt. Es wird

empfohlen, für die konkreten Bauvorhaben ergänzende Untersuchungen durchzuführen. Zur Beurteilung

der durch den Bahnbetrieb hervorgerufenen Erschütterungseinwirkungen sind die in Tabelle 1 i.V.m.

Ziffer 5.5.2.2 der DIN 4150 Teil 2 „Erschütterungen im Bauwesen vom Dezember 1992“ enthaltenen

gebietsspezifische Anhaltswerte A für die Beurteilung von Erschütterungsemissionen in Wohnungen und

vergleichbar genutzten Räumen heranzuziehen. Als Maßnahme zum Erschütterungsschutz kann z.B.

der Einbau von Trennfugen in Gebäudeelementen oder die Schwingungsisolierung der Fundamente mit

Absorbermaterial zur Ausführung kommen.

5. Elektromagnetische Felder

Auf den Flächen östlich des Planungsgebietes befinden sich Bahnstromoberleitungen. Für das

Planungsgebiet wurde durch die TÜV Süd Industrie Service GmbH ein Gutachten erstellt. Demnach

können Gefährdungen für Personen durch direkte Einwirkungen aus niederfrequenten elektrischen und

magnetischen Feldern der Bahn ausgeschlossen werden. Im östlichen Teil des Baufeldes WA 6 des

Planungsgebietes können jedoch Störungen von elektrischen Geräten, welche nach den Maßgaben der

Störfestigkeit für Geräte für Wohnbereich, Geschäftsbereich und Gewerbebereich sowie Kleinbetrieben

hergestellt wurden, nicht ausgeschlossen werden. Gleiches gilt in den Baufeldern WA 4 - WA 6 für die

Richtwerte für Röhrenmonitore.

Details können dem als Anlage der Begründung zum Bebauungsplan beigefügten Gutachten der TÜV

Süd Industrie Service GmbH entnommen werden (Bericht Nr. 2 797 325, vom 13.11.2017).

Auswirkungen auf Bildschirme können durch den Einsatz von modernen Flachbildschirmen

ausgeschlossen werden. Im Bereich WA 6 können für andere Geräte ggf. zusätzliche

Abschirmmaßnahmen notwendig werden. Diese sind unter Beachtung der konkreten Planungen und

Nutzungen, soweit notwendig,  gesondert zu ermitteln und umzusetzen.

Es wird daher empfohlen, im relevanten Bereich im Rahmen eines auf die konkrete Baumaßnahme

bezogenes ergänzenden Gutachtens die Auswirkungen der Bahnstromleitungen und ggf. daraus

resultierender Maßnahmen für die Baumaßnahmen in Anlehnung an die 26. BImSchV und die dort

benannten Grenzwerte untersuchen und bewerten zu lassen.

6. Bahnflächen

Ansprüche gegen die Betreiber und Nutzer der Bahnanlagen aufgrund von Einwirkungen aus dem

gewöhnlichen Betrieb der Eisenbahn in seiner jeweiligen Form sind seitens des Antragstellers,

Bauherrn, Grundstückeigentümers oder sonstiger Nutzungsberechtigter ausgeschlossen. Insbesondere

sind Immissionen, wie Erschütterung, Lärm, Funkenflug, elektromagnetische Beeinflussungen und

dergleichen, die von Bahnanlagen und dem gewöhnlichen Bahnbetrieb ausgehen, entschädigungslos

hinzunehmen. Gleiches gilt für Bremsstaubeinwirkungen durch den Eisenbahnbetrieb und

Instandhaltungsmaßnahmen an der Bahntrasse. Ebenso sind Abwehrmaßnahmen nach § 1004 i.V.m. §

906 BGB sowie dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), die durch den gewöhnlichen

Bahnbetrieb in seiner jeweiligen Form veranlasst werden können, ausgeschlossen.Dach, Oberflächen-

und sonstige Abwässer dürfen nicht auf oder über Bahngrund abgeleitet werden. Eine Versickerung in

Gleisnähe kann nur bei entsprechender Nachweisführung der Unschädlichkeit für die angrenzenden

Bahnanlagen und vorheriger Abstimmung mit der Deutschen Bahn AG erfolgen.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf oder im unmittelbaren Bereich von DB Liegenschaften jederzeit

mit dem Vorhandensein betriebsnotwendiger Kabel, Leitungen und Verrohrungen gerechnet werden

muss. Eine gesonderte Spartenanfrage an die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, wird angeraten. Die

Deutsche Bahn betreibt zur Gewährleistung des Bahnbetriebes des Bahnbetriebes ein eigenes GSM-R

Funknetz.

Es wird empfohlen, die konkreten Vorhabensplanungen diesbezüglich mit der Deutschen Bahn

abzustimmen.

7. Bodenschutz und Pflanzarbeiten

Auf die Einhaltung der Pflanz- und Bodenarbeiten betreffenden DIN-Normen wird hingewiesen. Dies

sind insbesondere: DIN 19731, DIN 18915, DIN 18916, DIN 18917, DIN 18918 und DIN 18920. Soweit

eine Einhaltung nicht möglich ist, sind entsprechende abgestimmte Kompenstationsmaßnahmen

vorzusehen. Für die Anforderungen an das Aufbringen und Einbringen von Materialien auf oder in den

Boden wird auf § 12 BBodSchV verwiesen. Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher

Anlagen und Erschließungsanlagen ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und durch

Aufsetzen auf niederen Mieten vor allen anderen Baumaßnahmen vor Vernichtung oder Vergeudung zu

schützen bzw. einer sinnvollen Folgenutzung zuzuführen. Bodenvernichtungen durch Befahren mit

Baufahrzeugen sind in jedem Fall zu vermeiden.

Die DIN 18915 zum Schutz des Bodens durch fachgerechten Abtrag und Lagerung des belebten

Oberbodens vor Beginn der Baumaßnahme, sowie § 202 BauGB „Schutz des Mutterbodens“ sind zu

beachten.

8. Leitungsverlegung und Baumpflanzungen, Leitungstrassen der Versorger

Bei eventuellen Baumpflanzungen sind möglichst die Regelabstände gemäß DVGW-Regelwerk

Arbeitsblatt GW 125 - „Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungsanlagen“ zwischen

geplanten oder bestehenden Baumstandorten und geplanten oder vorhandenen Versorgungsleitungen

vorzusehen und einzuhalten. Sollten die Abstände unterschritten werden, sind geeignete

Schutzvorkehrungen gemäß des DVGW-Regelwerks „Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer

Versorgungsanlagen“ zu treffen. Im Trassenbereich der Versorgungsleitungen dürfen keine

Baustelleneinrichtungen und Materialablagerungen vorgenommen werden. Bei allen öffentlichen und

privaten Planungen und Bauvorhaben wie  z. B. Straßen- und Kanalbauarbeiten oder Baumpflanzungen

sind die zuständigen Ver- und Entsorger rechtzeitig in den Verfahrensablauf der konkreten

Erschließungsplanung einzubinden.

9. Versickerung

Eine örtliche Versickerung des Niederschlagswassers ist dessen Ableitung grundsätzlich vorzuziehen.

Eine Versickerung ist daher, wo möglich, nach Absprache mit der Genehmigungsbehörde im Rahmen

der Entwässerungsgenehmigung mit einzuplanen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auch

für das Versickern von Dach- und Oberflächenwasser ggf. eine wasserrechtliche Behandlung

erforderlich sein kann (NWFreiV i.V.m. TRENGW). Bei der erlaubnisfreien Versickerung von

gesammeltem Niederschlagswasser sind die Anforderungen der NWFreiV i.V.m. den TRENGW zu

beachten. Im Falle von Versickerungsvorhaben im Planungsgebiet ist der Nachweis zu erbringen, dass

keine signifikanten Schadstoffbelastungen im Bereich der Versickerungswirkbereiche vorliegen.

10. Reinhalteverordnung der Stadt Fürth

Für öffentliche Straßen im Planungsgebiet gilt die Reinhalteverordnung der Stadt Fürth. Die Reinigung

und Sicherung einer entsprechenden Gehbahn obliegt im Winter dementsprechend den Anliegern. Dies

gilt auch, wenn Straßen im Planungsgebiet in das Anschlussgebiet der städtischen Straßenreinigung

aufgenommen werden. Die Sicherungspflicht verbleibt auch in diesem Fall bei den Anliegern.

11. Beleuchtung im Planungsgebiet

Es wird empfohlen die Beleuchtung des Geländes auf das erforderliche Minimum zu beschränken und

diese mit einer bedarfsorientierten Steuerung (z.B. Bewegungsmelder) auszustatten. Es empfiehlt sich

die Ausführung als vollabgeschirmte, nach unten ausgerichtete „insektenfreundliche“ Ausführung mit

geringer Anlockwirkung für Insekten. Hierzu zählen insbesondere Leuchten mit geringem Ultraviolett-,

Blau und Infrarotanteil (d.h. warmweißes Licht bei einer Farbtemperatur unter 3000 Kelvin), wie z.B.

Natriumdampf-Hochdruckleuchten (HSE/T-Lampen, NAV) oder LED-Leuchten. Diese Leuchten erfüllen

zudem den Anspruch an die sparsame und effiziente Nutzung von Energie.

12. Vermeidung von Vogelschlag

Zur Vermeidung von Vogelschlag an den zukünftigen Gebäuden werden die Verwendung von

„vogelfreundlichen Glasprodukten“, wie z.B. mattiertes oder reflexionsarmes Glas für Fenster

(Reflexionsgrad max. 15 %) sowie bei Glaswänden mit Durchsicht die Verwendung von mattierten oder

entsprechend bedruckten Gläsern empfohlen. Hinweise hierzu sind beispielsweise in der

Informationsbroschüre „Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht“ (www.vogelglas.info) zu finden.

13. PFC-Belastung des Grundwasser im städtebaulichen Umfeld

Aufgrund eines Brandfalles im städtebaulichen Umfeld sind auf dem nördlich angrenzenden

Nachbargrundstück PFC-Belastungen im Grundwasser bekannt. Es wird daher empfohlen, bei

Wasserhaltungsmaßnahmen bzw. bei der Planung von Wasserhaltungsmaßnahmen Untersuchungen

auf PFC-Belastungen durchzuführen, um damit ggf. vorhandene PFC-Belastungen von abgeleitetem

Grundwasser berücksichtigt werden können.

14. Lage des Planungsgebietes in der Nacht-Schutzzone des Verkehrsflughafens Nürnberg

Das vorgesehene Baugebiet befindet sich innerhalb der Nacht-Schutzzone des Lärmschutzbereiches

laut Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm (FluLärmG) des Verkehrsflughafens Nürnberg. Es wird

deshalb darauf hingewiesen, dass mit Störungen oder Belästigungen durch Schallimmissionen der

Luftfahrzeuge zu rechnen ist, die Planung in Kenntnis dieser möglichen Beeinträchtigungen erstellt wird

und somit Rechtsansprüche gegen den Flughafenbetreiber, die mit Beeinträchtigungen durch den

Flugbetrieb begründet werden, nicht bestehen.

15. Immissionsschutz

Gemäß Art 81a Abs. 2 BayBO sind die technischen Baubestimmungen, insbesondere Teil A 5.2 zu

beachten. Als technische Regel ist die DIN 4109-1:2016-07 sowie weitere Maßgaben nach Anlage A

5.2/1 zu beachten.

Bei baulichen Anlagen im LPB VII sind gemäß Anlage A 5.2/1 Ziffer 1 der geltenden techn.

Baubestimmungen die Anforderungen an den Lärmschutz bei Außenbauteilen im Einzelfall von der

Bauaufsichtsbehörde festzulegen.

Die Einhaltung des geforderten Schalldämmmaßes bei Außenbauteilen ist durch Vorlage von

Messergebnissen nachzuweisen, wenn Anforderungen entsprechend Tabelle 7, Spalten 3 und 4 gestellt

werden, sofern das bewertete Schalldämmmaß R´

w,res

 ≥ 50 dB betragen muss. Diese Messungen

sind unter Beachtung von DIN 4109-4:2016-07 von bauakustischen Prüfstellen durchzuführen, die

entweder nach Art. 23 Abs. 3 Nr. 1 BayBO anerkannt sind oder in einem Verzeichnis über „anerkannte

Schallschutzprüfstellen“ bei dem Verband der Materialprüfungsanstalten VMPA geführt werden (DIN

4109 Anlage 5.2/1  Ziffer 3).

Bezüglich der im Geltungsbereich geplanten haustechnischen Anlagen (BHKW, Wärmepumpen etc.)

sind die Bestimmungen der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) sowie der

Leitfaden des Bayerischen Landesamtes für Umwelt „Tieffrequente Geräusche bei Biogasanlagen und

Luftwärmepumpen“ zu beachten. Insbesondere ist auch die Summenwirkung aller gleichzeitig

einwirkenden Anlagengeräusche zu berücksichtigen.

16.Starkregenereignisse

Aufgrund der örtlichen Bodenverhältnisse kann nicht von einer Versickerung des in den privaten

Gartenflächen rückgehaltenen Oberflächenwassers aus Starkregenereignissen ausgegangen werden.

Soweit nach Ende des Starkregenereignisses keine Ableitung  in die öffentliche Entwässerungsanlage

im freien Gefälle möglich ist, muss davon ausgegangen werden, dass rückgehaltenes

Oberflächenwasser  nur durch die natürliche Verdunstung oder durch technische Maßnahmen aus

diesen Flächen entfernt werden kann. Dementsprechend ist von längeren Zeiträumen, in denen

Oberflächenwasser auf den Rückhalteflächen steht, auszugehen.

Rückhalteflächen, welche sich unterhalb der maßgeblichen Rückstauebene befinden, sind gem. der

Entwässerungssatzung der Stadt Fürth gegen Rückstau aus dem öffentlichen Kanalnetz zu sichern.

Lageplan mit Darstellung

der Lärmpegelbereiche,

Teil der textlichen

Festsetzung gem. Nr. 9

ohne Maßstab

best. Baum, zu erhalten

mit Angabe Stamm-/Kronendurchmesser

C  Landesamt für Vermessung und Geoinformation Bayern

C  Bundesamt für Kartographie und Geodäsie

C  Bayerische Landesamt für Umwelt

(Darstellung der Flurkarte als Eigentumnachweis nicht geeignet)

Koordinatenbezug: GK-System

Höhenbezug: ü.N.N. (Status 100)

Für Fassaden mit maßgeblichen

Außenlärmpegeln von mehr als 80

dB(A) (LPB VII) werden die

Anforderungen für das gesamte

bewertete Schalldämm-Maß R´

w,res

für die Außenbauteile von

schutzbedürftigen Räumen im

Einzelfall festgelegt.

Für bauliche Anlagen in den

Baufenstern "WA 4" und "WA 5" ist

zur Einhaltung der festgesetzen

Lärmpegelbereiche gem.

nebenstehender zeichnerischen

Darstellung die Errichtung baulicher

Anlagen in den Baufenstern "WA 6"

und "PG" mit der festgesetzten

Mindestwandhöhe Voraussetzung.

Die lärmabschirmende Wirkung der

Baufenster "WA 6" und "PG" ist vor

der Nutzungsaufnahme in den

Baufenstern "WA 4" und "WA 5"

sicherzustellen.          (§ 9 Abs. 1 Nr.

24 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 2 BauGB)

Rechts: Lageplan mit Darstellung

der Lärmpegelbereiche, Teil der

textlichen Festsetzung gem. Nr. 9

© IfB Sorge, Nürnberg

Die Stadt Fürth erläßt gem. Beschluss des Stadtrates vom  ......................... aufgrund

§ 10 des Baugesetzbuches (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634),

Art. 4 des Gesetzes über den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft und die Erholung in der freien

Natur (Bayerisches Naturschutzgesetz - BayNatSchG) vom 23.02.2011 (GVBl. S. 82, BayRS 791-1-U),

zuletzt geändert durch Art. 39b Abs. 20 des Gesetzes vom 15. Mai 2018 (GVBl. S. 230)

Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl. S. 588),

zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 12.07.2017 (GVBl. S. 375)

Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) i. d. F. vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796), zuletzt

geändert durch Art. 2 Abs. 3 des Gesetzes vom 15.05.2018 (GVBl. S. 260))

folgende Satzung der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 399 "Schuckertstraße"

§ 1

Für den im Planblatt abgegrenzten Bereich wird die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 399

"Schuckertstraße" aufgestellt.

§ 2

Der Bebauungsplan besteht aus diesem Textteil, sowie dem Planblatt mit zeichnerischen und textlichen

Festsetzungen i.d.F. vom ...................  .

§ 3

Der Bebauungsplan tritt mit dem Tage der Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Fürth gem. § 10 BauGB

in Kraft.

Fürth, den ..............

Stadt Fürth

Dr. Thomas Jung

Oberbürgermeister

Satzung der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 399 "Schuckertstraße"

4.  Verkehrsflächen

Straßenverkehrsflächen Straßenbegrenzungslinie

Fortsetzung von 8.1 Baumbestand:

Hinweis: Ein Wurzelvorhang erfüllt keine statischen Funktionen als Baugrubenverbau. Bei statischen

Anforderungen ist ein sogenannter Verbau (z.B.: Berliner Verbau) vorzusehen! Die Behandlung der Wurzeln

entlang von Verbaukanten (z.B.: bei Berliner  Verbau) entspricht den Vorschriften zu der Erstellung eines

Wurzelvorhangs. Dabei wird entlang der Verbaulinie in Handschachtung  (ggf. wenn unvermeidlich durch

Unterstützung eines Mini-Baggers mit Eigengewicht unter 1t) ein Wurzelschnitt bis zu einer Tiefe von 1,50 m

vorgenommen und der Graben umgehend mit anstehendem Boden in der anstehenden Richtung rückverfüllt.Im

Anschluss an die Fertigstellung der Bautätigkeit ist innerhalb des Verbaugrabens eine Bodenverbesserung

mittels einer Pressluftlanze (z.B.: MTM) in Form einer Tiefenvorratsdüngung einzubringen (Menge jeweils nach

Angabe Hersteller).Unter Umständen ist ein Ziehen des Verbaus aufgrund von der Bauwerksstellung und den

heranragenden Bäumen nicht möglich. In diesem Fall wird der Verbau als verloren angesehen und ein Ausbau

erfolgt durch eine Trägerabtrennung lediglich bis zu einer Tiefe von 1,25 m. Wurzelvorhänge sind rechtzeitig,

nach Möglichkeit in der Vegetationsperiode vor dem Eingriff in den Wurzelraum anzulegen.

8.2 Rodung zu fällender Gehölze (Vermeidungsmaßnahmen)

Für die im Planblatt mit „best. Baum, Rodung zulässig“ gekennzeichneten Bäume ist die Rodung

zulässig. Dies gilt auch für die eventuelle Rodung aller nicht geschützten bzw. nicht explizit im Planblatt

dargestellten Gehölze im Planungsgebiet. Baumrodungen sind unter größtmöglicher Schonung

benachbarter Bäume durchzuführen. Entsprechende fachgerechte Schutzmaßnahmen an den zu

erhaltenden Bäumen sind durchzuführen.

Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotsbeständen im Hinblick auf streng geschützte Arten

nach § 44 Abs. 1 des BNatschG ist die Rodung von Bäumen zur Baufeldfreimachung  nur außerhalb des

Zeitraums von 1. März bis zum 30. September jeden Jahres durchzuführen. Sollten Bruthöhlen mit

Eignung für Fledermäuse vorgefunden werden so ist nach den Vorgaben in Punkt 8.5 Bruthöhlenprüfung

zu verfahren. (§9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB).

8.3 Ersatzpflanzungen

Für die gemäß Baumschutzverordnung geschützten Bäume, welche gefällt werden dürfen, ist im

Planungsgebiet Ersatz entsprechend der Maßgaben der vor Ort geltenden Baumschutzverordnung der

Stadt Fürth in aktueller Fassung zu pflanzen und langfristig zu pflegen. Bei Abgang sind diese

umgehend und fachgerecht zu ersetzen.

8.4 Baubedingte Bodenverhältnisse

Für den Zeitraum der baubedingten Wasserhaltung sind die Feuchtigkeitsverhältnisse im Bereich der

Vegetation fachlich zu prüfen (z.B.: einfache Sondenmessungen). Bei Anzeichen eines Mangels der

Bodenfeuchte ist abgepumptes Grundwasser nach fachlicher Maßgabe in die betroffenen Bereiche

einzuspeisen (Bewässerung von Vegetationsflächen). Die Art und Weise der Bewässerung und

Aufwandsmenge ist fachlich und situationsbezogen zu entscheiden. Die baubedingte

Grundwasserhaltung ist nach Erstellung der Bauwerke aufzugeben und gleichzeitig ist der Baukörper

zur weiteren Vermeidung von Bodenverdunstung zu verfüllen.

8.5 Bruthöhlenprüfung der Bestandsbäume:

Alle zu fällenden und zu entfernenden Bäume und andere Gewächse im Planungsgebiet sind vor der

Fällung / Rodung mit geeigneten Mitteln bei einer neuen Begehung auf Bruthöhlen zu prüfen und bei

auffinden von Bruthöhlen mit Eignung für Fledermäuse, weitergehende Untersuchungen vorzunehmen.

Sind die vorgefundenen Bruthöhlen unbesetzt, so darf die Fällung des Baums nur im Oktober stattfinden.

Bei besetzten Bruthöhlen ist eine Fällung untersagt. Baumquartiere in gefällten Bäumen sind, soweit

möglich, anderorts im Planungsgebiet wieder aufzustellen oder nach Abstimmung mit den

entsprechenden Fachbehörden eventuell vorhandene Fledermäuse vorübergehend bei einer Fachstelle

in Pflege zu geben. Ausnahmen können gegebenenfalls von der zuständigen höheren

Naturschutzbehörde bei der  Regierung von Mittelfranken beantragt und durch diese erteilt werden.

8.6 Maßnahmen zur Vermeidung von Gefährdungen geschützter Tier- und Pflanzenarten:

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung sind gem. spezieller artenschutzrechtlicher Prüfung vom

28.09.2018 durchzuführen, um Gefährdungen der nach den hier einschlägigen Regelungen geschützten

Tier- und Pflanzenarten zu vermeiden oder zu mindern.

V1: Um eine Gefährdung geschützter Vögel auszuschließen, sind Rodungen von Hecken und Gehölzen

sowie Fällungen von Bäumen außerhalb der in § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG festgelegten Brut- und

Jungenaufzuchtzeit durchzuführen (Arbeiten nur in der Zeit vom 1.10. – 28.02. eines Jahres).

V2: Um eine Gefährdung von Fledermäusen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 u. 2 BNatSchG auszuschließen, sind

Bäume vor der Rodung, Gebäude und Fassaden vor dem Abbruch auf Vorkommen von Fledermäusen

zu überprüfen. Für die Beseitigung eines erkannten Fledermausquartieres ist eine

Ausnahmegenehmigung der Höheren Naturschutzbehörde (Regierung von Mittelfranken) zu beantragen.

Die genehmigte Beseitigung eines Quartiers ist außerhalb der Wochenstuben- und Winterruhezeiten

durchzuführen (Arbeiten nur in der Zeit vom 30.09. – 30.10.). Alle Arbeiten sind im Beisein einer

sachkundigen Person vorzunehmen, die evtl. vorgefundene Tiere bergen und versorgen kann.

V3: Um eine Gefährdung von geschützten Reptilien und deren Gelegen auszuschließen, sind Erdarbeiten im

Bereich der potentiellen Habitatsflächen außerhalb der Zeiten der Winterruhe und der Eientwicklung

durchzuführen (Erdarbeiten in der Zeit vom 1.08. – 15.09.). Während der Arbeiten sind

Schutzeinrichtungen Reptilienschutzzaun oder Leitwand aus Folie) an der Grenze zum Baufeld der

Parkgarage herzustellen. Um während der Bauzeit Fluchtmöglichkeiten für die Zauneidechsen zu

ermöglichen, ist der Übergang auf die benachbarten Grundstücke in dem unmittelbar auf südlicher und

östlicher Seite an die Ausgleichsfläche angrenzenden Bereich frei zu halten.

V4: Um eine Verschlechterung der Populationen der hier brütenden Vögel zu vermeiden, sind Hecken aus

einheimischen beerentragenden Sträuchern von insgesamt 170 m² im Maßnahmengebiet zu pflanzen

Fortsetzung von Nr. 11 Vorkehrungen zum Schutz vor Immissionen - Erschütterungsschutz

Für baulichen Anlagen in den gem. nebenstehender zeichnerischen Darstellung lila umrandeten

Bereichen des Baufensters WA 4 und WA 5 ist zum Erschütterungsschutz mindestens die Abstimmung

der Deckeneigenfrequenzen durchzuführen.

Für den in gleicher zeichnerischer Darstellung grün umrandeten Bereich des Baufensters WA 5 ist zum

Erschütterungsschutz eine Abstimmung der Deckeneigenfrequenzen sowie der Gründung der baulichen

Anlagen durchzuführen. Weiterhin ist in Abhängigkeit von den zuvor genannten Maßnahmen und der

baukonstruktiven Ausführung der baulichen Anlagen eine elastische Gebäudelagerung zum

Erschütterungsschutz vorzusehen. Eine Abweichung von der elastischen Lagerung ist zulässig, wenn

nachgewiesen wird, dass die getroffenen sonstigen Maßnahmen zum Erschütterungsschutz  einen

hinreichenden Erschütterungsschutz gem. DIN 4150-2 sicherstellen.

Lageplan mit

Darstellung der Zonen

mit Festsetzungen zum

Erschütterungsschutz,

Teil der textlichen

Festsetzung gem. Nr. 10

ohne Maßstab

Für den in gleicher zeichnerischer

Darstellung blau umrandeten Bereich

des Baufensters WA 6 ist eine

Abstimmung der Deckeneigen-

frequenzen sowie der Gründung der

baulichen Anlagen durchzuführen.

Zudem ist zum Erschütterungsschutz

in Abhängigkeit von der

baukonstruktiven Ausführung der

baulichen Anlagen eine elastische

Lagerung der baulichen Anlagen

durchzuführen. Eine Abweichung von

der elastischen Lagerung ist zulässig,

wenn nachgewiesen wird, dass die

getroffenen sonstigen Maßnahmen

zum Erschütterungsschutz  einen

hinreichenden Erschütterungsschutz

gem. DIN 4150-2 sicherstellen.

Rechts: Lageplan mit Darstellung der Zonen mit Festsetzungen

zum Erschütterungsschutz, Teil der textlichen Festsetzung

gem. Nr. 10 © IfB Sorge, Nürnberg

WA6

WA4

WA3
WA1

WA2

WA5

Vorschlagsliste für Bepflanzungen im Planungsgebiet

Pflanzliste A - Großkronige Bäume:

Acer platanoides Spitz-Ahorn

Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn

Aesculus i.A / i.S. Kastanie i.A / i.S.

Alnus glutinosa Schwarz-Erle

Pflanzenliste B - Mittelkronige Bäume:

Acer campestre Feld-Ahorn

Carpinus betulus Hainbuche

Corylus colurna Strauch-Hasel

Crataegus monogyna Eingriffigeliger Weißdorn

Crataegus laevigata Zweigriffeliger Weißdorn

Malus communis Garten-Apfel

Malus sylvestris Holzapfel

Malus i.S. Apfel i.S.

Pflanzenliste C - Sträucher:

Sträucher >2 m :

Acer campestre Feld-Ahorn

Amelanchier ovalis Gewöhnliche Felsenbirne

Cornus mas Kornelkische

Cornus sanguinea Roter Hartriegel

Corylus avellana Strauch-Hasel

Crataegus monogyna Eingriffeliger Weißdorn

Crataegus laevigata Zweigriffeliger Weißdorn

Euonymus europaeus * Pfaffenhütchen *

Prunus spinosa Schlehe

Rosa i.A. Rosen i.A.

Salix i.A. Weiden i.A.

Salix purpurea Purpurweide

Pflanzliste D - Kletterpflanzen:

Clematis vitalba * Waldrebe *

Clematis i.A. starkwüchsig * Waldrebe i.A. *

Clematis alpina * Alpen-Waldrebe *

Lonicera i.A. * Lonicera i.A. *

Rosa i.S. Kletterrosen i.S.

Pflanzliste F - Dachbegrünung:

Sedum-Ansaaten

Sedum i.A. / i.S Fetthennen i.A / i.S

Sedum album Scharfer Mauerpfeffer

Sedum acre Weißer Mauerpfeffer

Sedum reflexum Felsenmauerpfeffer

Kräuter / Stauden

Dianthus carthusianorum Karthäusernelke

Hierarcium pilosella Kleines Habichtkraut

Potentilla verna Frühlingsfingerkraut

Die gültigen FLL-Richtlinien (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.) für die Planung, Ausführung und Pflege von

Dachbegrünungen zu beachten. * Kennzeichnung als giftige Pflanze: Vor der Verwendung an oder in der Nähe von Kinderspielplätzen, Kindergärten und

-tagesstätten sowie in Hausgärten, die Kindern als Spielort dienen, wird gewarnt.  (Quellen: Bekanntmachung einer Liste giftiger Pflanzenarten v. 10.03.1975

des Bundesministers für Jugend, Familie und Gesundheit,  BfR, „Risiko Pflanze - Einschätzung und Hinweise 2017 sowie GIZ Bonn)

Sambucus nigra * Schwarzer Hollunder *

Viburnum lantana * Wolliger Schneeball *

Viburnum opolus * Gemeiner Schneeball *

Sträucher < 2 m:

Berberis i.A * Berberitze *

Cythis scoparius Besenginster

Ribes alpinum Alpenjohannisbeere

Ribes i.A. Johannisbeere i.A.

Rosa i.A. niedrig Rose i.A. niedrig

Spirea i.A. Spirea i.A.

Symphoricarpos i.A. /i.S. * Schneebeere *

Pflanzliste E - Heckenpflanzen:

Acer campestre Feld-Ahorn

Carpinus betulus Hainbuche

Cornus mas Kornellkirsche

Cornus sanguinea Roter Hartriegel

Fagus sylvatica Rotbuche

Gräser

Agrostis tenuis Rotes Straußgras

Festuca ovina Schafschwingel

Festuca rubra Rotschwingel

- Herstellung von Versorgungstrassen

Bei Herstellung der erforderlichen Versorgungstrassen muss im Nahbereich zu erhaltender Bäume

vorab eine Wurzelraumuntersuchung (z.B.: Georadar, Schürfgrube, etc.) stattfinden und

entsprechend der vorgefundenen Wurzelintensität geeignete Schutzmaßnahmen erfolgen.

Anmerkung: Angemessene Maßnahmen zum Wurzelschutz  können, in Abhängigkeit der individuellen Situation

der Bäume,  Wurzelvorhänge bzw. situative Verlegung der Versorgungsleitungen unter Erhalt der einzelnen

Wurzelstränge (Unterfahrung) sein. Gegebenenfalls ist eine grabenlose Verlegung mittels Durchpressverfahren

anzuwenden.

- Baumpflegemaßnahmen

Baumpflegemaßnahmen sind vor Beginn der Baumaßnahmen durchzuführen.

Hinweis: Baumpflegemaßnahmen sind z.B. Baumpflegeschnitte und Schnitte zur Gewährleistung der

Baumstabilität

8.7 CEF-Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktion:

Unter Beachtung der als Anlage zur Begründung beigefügten speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung,

vom 28.09.2018, erstellt durch WLG Wollborn LandschaftsArchitekten GmbH, Nürnberg in Kooperation

mit Dipl.-Biol. (Univ.) Oliver Wolfgang Fehse, Nürnberg sind nachfolgende Maßnahmen zur Sicherung

der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-Maßnahmen) und Maßnahmen zur Sicherung des

Erhaltungszustandes (FCS-Maßnahmen) verbindlich durchzuführen, um die ökologische Funktion der

von dem Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten lokaler Populationen zu erhalten.

Soweit erforderliche zusätzliche Kompensationsmaßnahmen nicht im Planungsgebiet umsetzbar sind,

sind in Abstimmung mit dem Umweltamt der Stadt Fürth gegebenenfalls geeignete externe

Ausgleichsmaßnahmen festzulegen. Abweichungen können von der Unteren Naturschutzbehörde bei

der Stadt Fürth genehmigt werden.

CEF1 - Vögel:

Um die ökologische Funktion der von dem Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der im

Planungsgebiet vorkommenden Vögel zu erhalten, ist die Baumgruppe südlich des

Untersuchungsgebietes sowie die Baumreihe entlang der Grenze zum Bahngelände auf Dauer zu

erhalten. Falls die Baumreihe entlang der Grenze zum Bahngelände nicht erhalten werden kann, ist im

Planungsgebiet entlang der westlichen Grenze des Wohngebietes WA6 als Ersatz eine Hecke aus

einheimischen beerentragenden Sträuchern von insgesamt 180 m² zu pflanzen und auf Dauer zu

erhalten. Die Hecke ist vor dem Entfernen des Gehölzstreifens entlang der Bahnlinie mit entsprechend

kräftigem regionalem Pflanzmaterial (mehrfach verschulte Gehölze mit einer Mindestgröße 125/150cm)

anzulegen

CEF2 - Fledermäuse:

Um die ökologische Funktion der von dem Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der im

Planungsgebiet vorkommenden Fledermäuse zu erhalten, sind vor Beginn der Abbruch- und

Fällungsarbeiten im Planungsgebiet oder in unmittelbarer Umgebung fünf Fledermausflachkästen und

zwei Fledermausrundhöhlen sowie ein Überwinterungskasten nach Vorgabe der ökologischen

Baubegleitung anzubringen und über mindestens 10 Jahre regelmäßig zu betreuen. Nistkästen zur

Anbringung an Gebäuden sind bevorzugt an der geplanten Parkgarage zur verhängen.

CEF3 - Zauneidechse:

Um die ökologische Funktion der von dem Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der im

Planungsgebiet potentiell vorkommenden Zauneidechsenpopulation zu erhalten, ist im Bereich der

potentiellen Habitatsflächen eine Fläche von 250m² als Eidechsenhabitat zu gestalten und auf Dauer zu

erhalten.

Prunus avium Vogelkirsche

Prunus mahaleb Steinweichsel

Prunus padus Gemeine Traubenkirsche

Pyrus communis Gartenbirne

Pyrus pyraster Wildbirne

Sorbus aucuparia Gemeine Eberesche

Sorbus domestica Speierling

Sorbus intermedia Schwedische Mehlbeere

Sorbus torminalis Elsbeerbaum

Pflanzqualitäten

Pflanzungen sind mindestens in den angegebenen Pflanzqualitäten durchzuführen.

Mindestpflanzqualitäten:

- Bäume: Hochstämme 3xv, mDb, StU 18-20, bei Obstgehölzen: mB, StU 16-18

- Sträucher: Str, 2xv, 3-4 Tr., H 60-100 cm

- Solitärsträucher: SOL, 3xv, mB, H 125-150 cm

- Kletter- und Schlingpflanzen: SOL, mB / i.C. , H 100-150 cm

- Heckenpflanzen: He, 2xv, H 100-125 cm

  (falls keine Hecken pflanzen möglich auch als verpflanzter Strauch zulässig)

- Bodendeckende Gehölze: mTB / i.C.

Fagus sylvatica Rotbuche

Quercus robur Stieleiche

Tilia cordata Winterlinde

Tilia platyphyllos Sommerlinde

Pflanzliste Bäume im Straßen- und Verkehrsflächenbereich:

geeignete Arten nach GALK-Straßenbaumliste, vorrangig Arten mit der Verwendbarkeit "geeignet" oder "gut geeignet".

8. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

sowie Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen und zur Sicherung der

kontinuierlichen ökologischen Funktionalität:

8.1 Baumbestand:

Zur Sicherung und zum Schutz des Baumbestandes während der Baumaßnahmen sind notwendige

Maßnahmen zum Baumschutz zu ergreifen um den Erhalt der gekennzeichneten Bäume zu

gewährleisten. Die Maßgaben der Richtlinie für die Anlage von Straßen, Teil 4 Landschaftspflege (RAS-

LP 4): Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren (Forschungsgesellschaft für Straßen- und

Verkehrswesen e.V., Köln, 1999) sowie der ZTV-Baumpflege (Zusätzliche technische

Vertragsbedingungen und Richtlinien für Baumpflege; Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung

Landschaftsbau e. V„ Bonn; Ausgabe 2001)“ sind bei Baumaßnahmen zu beachten.

Die gesamten Baumaßnahmen sind durch eine ökologische Baubegleitung (ÖBB / UBB) und einen

Baumsachverständigen zu betreuen und angemessen zu dokumentieren. Vor Baubeginn ist eine

Bewertung und eine regelmäßige, sachverständige Betreuung während der Bauzeit durch einen

qualifizierten Sachverständigen/Gutachter zu gewährleisten.

Die vom Gutachter individuell getroffenen Einzelmaßnahmen sind umzusetzen. Im Sinne des §9 (1)

Nr.20 BauGB i.V.m Nr.25 BauGB  sind in jedem Fall mindestens folgende Maßnahmen zu ergreifen:

- Stationärer Baumschutzbretterzaun

In Vorbereitung zu den Baumaßnahmen sind stationäre Baumschutzzäune (Holzpfosten fest im

Boden verankert) gemäß RAS LP 4 entlang der bestehenden Baumreihe und um die bestehende

Baumgruppe herum, jeweils entlang bzw. oberhalb der Kronentraufe und ggf. entlang

bautechnischer Verbauten anzulegen und währen der gesamten Baumaßnahmen regelmäßig auf

Unversehrtheit zu überprüfen und zu unterhalten.

- Stammschutz:

Sollte eine Freihaltung des Kronentraufenbereichs nicht möglich sein, so ist ein Stammschutz

fachgerecht herzustellen und während der gesamten Baumaßnahme zu unterhalten.

Mindestanforderungen: 30 mm Brettstärke, Höhen bis 2,50 m, Wurzelüberfahrschutz , Geovlies

3-lagig, darüber 10 cm Sandauflage und 30 cm Schotter 16/32.

- Grabungsarbeiten im Wurzelbereich:

Bei Grabarbeiten im Wurzelbereich ist ein Wurzelvorhang gemäß RAS LP 4 und ZTV-Baumpflege

fachgerecht herzustellen.

9. Vorkehrungen zum Schutz vor Immissionen - Schallschutz

Den nachfolgenden Festsetzungen liegen die schallimmissionstechnischen Untersuchungen der

Wolfgang Sorge  Ingenieurbüro für Bauphysik GmbH & Co. KG, Nürnberg, Bericht Nr. 13504.1b vom

14.08.2017 zugrunde.

Für nach außen orientierte Bauteile von Aufenthaltsräumen ist zum Schutz gegen Außenlärm die 

DIN 4109-1:2016-07 „Schallschutz im Hochbau“ anzuwenden.(Hrsg. DIN - Deutsches Institut für

Normung e.V., zu beziehen beim Beuth Verlag GmbH, Berlin).

Im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans sind in gesonderter Zeichnung die relevanten

Lärmpegelbereiche (LPB) aus der DIN 4109 Ausgabe 2016-07 , Tabelle 7 „Anforderungen an die

Luftschalldämmung zwischen Außen und Räumen in Gebäuden“ mittels römischer Zahlen III, IV, V, VI

und VII und zusätzlich mittels farblicher Hinterlegung (grün= LBP III, gelb = LPB  IV, Ocker = LPB V,

signalrot = LPB VI, dunkelrot = LBP VII) gekennzeichnet.

Im Bereich der Lärmpegelbereiche VI und VII  treten Beurteilungspegel tags/nachts von mehr als

L

r

 = 70/60 dB(A) auf. Öffnungen (Fenster und Fenstertüren) von Aufenthaltsräumen (Wohnzimmer,

Schlafzimmer, Kinderzimmer oder Wohnküchen) sind in den Lärmpegelbereichen VI und VII unzulässig,

soweit nicht durch vorgelagerte bauliche Schallschutzmaßnahmen in Form von verglasten

Laubengängen, verglasten Balkonen, verglasten Loggien oder akustisch gleichwertigem, die Einhaltung

der Immissionsgrenzwerte von tags/nachts L

IGW

 = 59/49 dB(A) nachgewiesen ist.

11. Rückhaltung Oberflächenwasser und Starkregenereignisse

Das Oberflächenwasser der privaten befestigten Flächen sowie der Dachflächen ist vorrangig örtlich zu

versickern. Soweit eine Versickerung nicht möglich ist, ist anfallendes Oberflächenwasser auf den

privaten Grundstücksflächen getrennt von Schmutzwasser zu sammeln, und in die öffentliche

Abwasseranlage (Mischwasserkanal in den geplanten neuen öffentlichen Straßen) überzuleiten.

Anfallendes Oberflächenwasser aus Starkregenereignissen ist innerhalb des Planungsgebietes

zurückzuhalten. Hierzu notwendige Maßnahmen sind innerhalb des Planungsgebietes umzusetzen.

best. Baum außerhalb

Planungsgebiet

geänderter Entwurf zur

erneuten öffentlichen Auslegung

25.03.2019
Dipl. Ing. Jörg Bierwagen

Christofori und Partner, Roßtal

gepl. private BesucherstellplätzeP

10. Vorkehrungen zum Schutz vor Immissionen - Erschütterungsschutz

Den nachfolgenden Festsetzungen liegen die erschütterungstechnischen Untersuchungen der Wolfgang

Sorge  Ingenieurbüro für Bauphysik GmbH & Co. KG, Nürnberg, Bericht Nr. 13943.1b vom 20.11.2017

zugrunde.

In den Baufenstern WA 4, WA 5 und WA 6 sind zum Schutz vor schädlichen Einwirkungen durch

Erschütterungen aus der östlich des Planungsgebietes befindlichen Bahntrasse Maßnahmen zum

Erschütterungsschutz durchzuführen.

M 1:1000

An der Nord- und Ostgrenze des

Planungsgebietes ist im Bereich der

geplanten Verkehrsanlagen zur Vermeidung

eines unkontrolliertes Einfließen von

Regenwasser in die angrenzenden

Nachbargrundstücke eine mind. 10 cm hohe

Aufkantung (Hochbord der Straßen-

einfassung) als Wasserführung herzustellen.

Zur gefährdungsminimierenden Rückhaltung

von Regenwasser aus Starkregenereignisse

auf öffentlichen Verkehrsflächen sowie

versiegelten Wege- und Stellplatzflächen,

welche in die öffentlichen Verkehrsflächen

ableiten, sind in den in nebenstehender

zeichnerischen Darstellung gekenn-

zeichneten Bereichen Rückstauvolumen

herzustellen. Im Bereich ÜF1 sind mind

30 m³, im Bereich ÜF 2 mind. 20 m³ und im

Bereich ÜF 3 mind. 20 m³ Rückstauvolumen

bereitzustellen.

Die Gefälle der Verkehrsflächen sind so auszubilden, dass auf der Oberfläche abfließendes

Oberflächenwasser in diese Rückstauräume geleitet wird.

Hochpunkte in der Straßenplanung zwischen den Überflutungsflächen ÜF 1 und ÜF2  sind niedriger als

die Höhelage der am Nordrand des Planungsgebietes festgesetzten Verkehrsfläche auszuführen.

Die Oberkante Fertigfußboden im Erdgeschoss (OK FFB EG) der jeweiligen Gebäude ist zur

Vermeidung von Überflutungsereignissen aus Starkregenereignissen in Abhängigkeit von den jeweiligen

Baufenstern mindestens mit folgenden Bezugshöhen über NormalNull (NN) herzustellen:

WA 1, WA2, WA 3 = 290,40 m ü. NN

WA 4 Süd = 291,15 m ü. NN | WA 4 Nord = 290,85 m ü. NN

WA 5 West = 291,15 m ü. NN | WA 5 Ost = 291,00 m ü. NN

WA 6 = 291,20 m ü. NN

PG = 291,00 m ü. NN

Außenliegende Öffnungen oder Zufahrten/Zugänge zu darunterliegenden Geschossen sind durch

geeignete Maßnahmen vor dem Eindringen von Oberflächenwasser zu schützen (z. B Aufkantungen,

Geländemodellierung, Wasserführungen, etc.) .   

Auf den privaten Grundstücksfläche sind je festgesetztem Baufenster Rückstauräume für

Oberflächenwasser aus Starkregenereignissen herzustellen. Hierzu sind die Gartenflächen der privaten

Grundstücksflächen als Rückstauvolumen auszubilden. Oberflächenwasser ist durch entsprechende

Gefälleausbildungen in der Freiflächengestaltung diesen Rückstauräume zuzuleiten. Die private

Entwässerungsanlage ist durch geeignete Maßnahmen (z.B. Rückstauklappe im Hausanschlussschacht)

gegen Rückstau aus dem öffentlichen Kanalnetz zu sichern. Für Oberflächenwasser ist eine

Entlastungsmöglichkeit aus den privaten Entwässerungsanlagen in die privaten Rücksstauräume zu

schaffen. ( § 9 Abs. 1 Nr. 16 c BauGB)
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